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VDL/L.L250-10009-6-2023 
Entwurf einer Verordnung, mit der die Übertragung von behördlichen 
Zuständigkeiten des Burgenländischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
festgesetzt wird (Burgenländische BH-Übertragungsverordnung-
Rotationssystem 2024) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland teilt mit, dass 
hinsichtlich des Entwurfes einer Verordnung, mit der die Übertragung von 
behördlichen Zuständigkeiten des Burgenländischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes festgesetzt wird keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Der Direktor:        Der Präsident: 
 
 

  
 
 
Mag. Thomas Lehner      Gerhard Michalitsch 
 

Amt der 
Burgenländischen Landesregierung 
Abt. 6 – Soziales und Pflege 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 6. Dezember 2023 


